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(54) FÜLLUNGSELEMENT FÜR EINE FASSADE ODER EINE TÜR

(57) Die Erfindung betrifft ein Füllungselement (1, 1’)
für eine Fassade oder eine Tür, mit einem plattenförmi-
gen Kern (2) aus einem thermisch isolierenden Material,
einer inneren Deckschicht (3), die an dem Kern (2) fest-
gelegt ist, und einer äußeren Deckschicht (4), die über

eine Halteeinrichtung (5, 5’) mit dem Kern (2) verbunden
ist, wobei die Halteeinrichtung (5, 5’) mehrere parallele
Leisten (6, 6’, 6") umfasst, an oder in denen jeweils min-
destens ein Halter (7, 7’, 7") verschiebbar gelagert ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Füllungs-
element für eine Fassade oder eine Tür, mit einem plat-
tenförmigen Kern aus einem thermisch isolierenden Ma-
terial, einer inneren Deckschicht, die an dem Kern fest-
gelegt ist, und einer äußeren Deckschicht, die über eine
Halteeinrichtung mit dem Kern verbunden ist.
[0002] Die DE 203 14 017 U1 offenbart eine Füllungs-
platte mit einem Kern aus einem geschäumten Material,
an dem bezogen auf die spätere Einbausituation eine
innere und eine äußere Deckschicht vorgesehen sind.
Zwischen der äußeren Deckschicht und dem Kern ist ei-
ne Ausgleichslage vorgesehen, die ohne Zwischenräu-
me eine Verbindung zwischen dem Kern und der äuße-
ren Deckschicht herstellt. Durch diese Ausgleichslage ist
es möglich, bei Temperaturunterschieden zwischen den
beiden äußeren Deckschichten ein Verziehen der Fül-
lungsplatte zu verringern. Diese Ausgestaltung der Fül-
lungsplatte hat sich an sich bewährt, allerdings kommt
es durch geänderte Türprofilgeometrien zur Forderung
nach weiterer Reduzierung der Durchbiegung und Kraft-
einwirkung bei Temperatureinfluss.
[0003] Die DE 20 2010 008 226 U1 offenbart einen
Türflügel, bei dem an einem Flügelrahmen eine Füllungs-
platte vorgesehen ist, die eine äußere und eine innere
Deckschicht aufweist. Die umlaufenden Randbereiche
der äußeren Deckschicht sind formschlüssig an den
Hohlprofilabschnitten des Flügelrahmens festgelegt.
Durch diese Maßnahme soll bei Temperaturdifferenzen
ein Verziehen des Flügelrahmens reduziert werden. Die-
se Maßnahme betrifft allerdings nicht eine mögliche Ver-
formung im Bereich der Füllungsplatte.
[0004] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein Füllungselement für Fassaden oder Türen zu
schaffen, das auch bei hohen Temperaturunterschieden
zwischen einer äußeren Deckschicht und einer inneren
Deckschicht eine minimale Verformung besitzt.
[0005] Diese Aufgabe wird mit einem Füllungselement
mit den Merkmalen des Anspruches 1 gelöst.
[0006] Erfindungsgemäß umfasst die Halteeinrichtung
zwischen der äußeren Deckschicht und dem Kern meh-
rere parallele Leisten, entlang denen jeweils mindestens
ein Halter verschiebbar gelagert ist. Dadurch kann die
äußere Deckschicht bei Temperaturunterschieden sich
in einem gewissen Maß ausdehnen und zusammenzie-
hen, und die Halteeinrichtung kann zumindest einen Teil
dieser Bewegung durch die verschiebbare Lagerung der
Halter an den Leisten ausgleichen. Dabei können wahl-
weise die Leisten oder die Halter an dem Kern festgelegt
sein, um eine entsprechende Ausgleichsbewegung vor-
nehmen zu können.
[0007] Die Bezeichnung der inneren und äußeren
Deckschicht bezieht sich dabei auf die spätere Einbau-
position an einem Gebäude, bei dem eine Deckschicht
zur Innenseite des Gebäudes gewandt ist und die andere
Deckschicht zur Außenseite hin. Die äußere Deckschicht
ist dabei stark unterschiedlichen Temperaturen durch die

Jahreszeiten und durch Sonneneinstrahlung ausgesetzt.
[0008] Vorzugsweise sind die Leisten parallel zu einer
Längsrichtung des Füllungselementes ausgerichtet. Das
Füllungselement kann beispielsweise quaderförmig aus-
gebildet sein, insbesondere bei Einsatz in einer Tür, so
dass ein Verschieben der äußeren Deckschicht in Längs-
richtung des Füllungselementes ermöglicht wird, um ein
Durchbiegen des Füllungselementes bei Wärmespan-
nungen zu reduzieren. Jeder Halter kann dabei an oder
in der zugehörigen Leiste in Längs- und Querrichtung
der Leiste verschiebbar sein,. Vorzugsweise ist der Hal-
ter dabei in eine Richtung senkrecht zur Ebene der äu-
ßeren Deckschicht im Wesentlichen formschlüssig an
der Leiste geführt, um in diese Richtung keine Bewegung
zwischen Deckschicht und Kern zuzulassen.
[0009] Für einen kompakten Aufbau sind die Leisten
vorzugsweise in einer Aufnahme, insbesondere einer
nutförmigen Aufnahme, an dem Kern eingebettet und
verbunden, beispielsweise verklebt. Die Halter können
dabei mit der äußeren Deckschicht verbunden, vorvor-
zugsweise verklebt sein. Die Leisten können jedoch auch
gegensätzlich an der Deckschicht und die Halter an dem
Kern aufgebracht sein.
[0010] In einer ersten Variante sind die Halter als
Clipshalter ausgebildet, die in die Leiste eingeschoben,
eingedreht oder eingedrückt werden, wobei die Leiste
vorzugsweise eine hinterschnittene Nut aufweist. Alter-
nativ können auch die Halter als leistenförmige Profile
ausgebildet sein, die mit mindestens einem Steg in eine
Nut der Leiste eingreifen. Dieser Steg kann beispielswei-
se parallel zur äußeren Deckschicht ausgerichtet sein,
um ein Abheben der äußeren Deckschicht senkrecht zu
deren Ebene zu vermeiden. Für eine klemmende Fest-
legung kann zudem zwischen der Leiste und dem Halter
ein elastisches Element vorgesehen sein, beispielsweise
eine elastische Dichtschnur, die auch eine gewisse Be-
wegung senkrecht zur Längsrichtung der Leiste und pa-
rallel zur Ebene der äußeren Deckschicht zulässt.
[0011] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von
drei Ausführungsbeispielen mit Bezug auf die beigefüg-
ten Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1 eine perspektivische Explosionsdarstellung
eines erfindungsgemäßen Füllungselemen-
tes;

Figur 2 eine Detailansicht des Füllungselementes der
Figur 1;

Figur 3 eine Schnittansicht des Füllungselementes
der Figur 1 im montierten Zustand;

Figur 4 eine Detailansicht des Füllungselementes der
Figur 3;

Figur 5 eine Schnittansicht durch ein Füllungsele-
ment gemäß einem weiteren Ausführungsbei-
spiel;
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Figur 6 eine Detailansicht des Füllungselementes der
Figur 5, und

Figur 7 eine Detailansicht eines modifizierten Ausfüh-
rungsbeispiels.

[0012] Ein Füllungselement 1 umfasst einen inneren
Kern 2 aus thermisch isolierendem Material, beispiels-
weise einem Hartschaum, der im Wesentlichen platten-
förmig ausgebildet ist und zwischen einer inneren Deck-
schicht 3 und einer äußeren Deckschicht 4 eingebettet
ist. Die Deckschichten 3 und 4 können ebenfalls aus Plat-
ten mit geringer Dicke hergestellt sein, insbesondere aus
Metall, wie Aluminium oder Kunststoff. In dem Füllungs-
element 1 können zudem eine oder mehrere Aussparun-
gen vorgesehen sein, in die Sichtfenster eingefügt sind,
insbesondere aus Isolierglas.
[0013] Die innere Deckschicht 3 ist mit dem Kern 2
verklebt. Um bei Temperaturdifferenzen zwischen der in-
neren Deckschicht 3 und der äußeren Deckschicht 4 ein
Verbiegen des Füllungselementes 1 zu reduzieren, ist
die äußere Deckschicht 4 über eine Halteeinrichtung 5
an dem Kern 2 gehalten, die eine gewisse Relativbewe-
gung zwischen der äußeren Deckschicht 4 und dem Kern
2 zulässt.
[0014] Die Halteeinrichtung 5 umfasst Leisten 6, die in
nutförmige Aufnahmen 8 an dem Kern 2 eingebettet sind.
Die Leisten 6 besitzen beispielsweise eine Länge zwi-
schen 5 bis 200cm, und es können mehrere Leisten 6 in
Längsrichtung des Füllungselementes 1 hintereinander
angeordnet. Die Leisten 6 können dabei in die nutförmige
Aufnahme 8 an dem Kern 2 eingeklebt oder über andere
Befestigungsmittel fixiert sein.
[0015] An der äußeren Deckschicht 4 sind Halter 7 vor-
gesehen, die in die Leisten 6 zur Fixierung der äußeren
Deckschicht 4 eingefügt werden können, wie dies in den
Figuren 3 und 4 gezeigt ist. Die Halter 7 sind dabei als
Clipshalter ausgebildet und umfassen eine Platte 10, die
an der Innenseite der äußeren Deckschicht 4 fixiert ist,
insbesondere durch Kleben. Die Leiste 6 ist jeweils durch
ein U-förmiges Profil gebildet, das an den beiden Schen-
keln nach innen gerichtete Stege 9 aufweist, so dass die
Nut hinterschnitten ausgebildet ist. In die Nut ist der Hal-
ter 7 eingefügt, der einen verdickten Kopfabschnitt 11
aufweist, von dem Stege 12 nach außen hervorstehen
und die nach innen gerichteten Stege 9 der Leiste 6 hin-
tergreifen. Dadurch wird über die Halter 7 ein Abheben
der äußeren Deckschicht 4 senkrecht zur Ebene der äu-
ßeren Deckschicht 4 verhindert, wenn die Halter 7 in die
Leisten 6 eingeschoben wurden. Über die Fläche der äu-
ßeren Deckschicht 4 sind dabei eine Vielzahl von Leisten
6 und Haltern 7 verteilt angeordnet. Die Leisten 6 sind in
dem gezeigten Ausführungsbeispiel an dem Kern 2 fi-
xiert, wobei es natürlich auch möglich ist, die Leisten 6
an der äußeren Deckschicht 4 zu fixieren und die Halter
7 an dem Kern 2.
[0016] In Figur 5 ist eine modifizierte Ausführungsform
eines Füllungselementes 1’ gezeigt, bei dem der Kern 2,

die innere Deckschicht und die äußere Deckschicht 4
wie bei dem vorangegangenen Ausführungsbeispiel
ausgebildet sind, aber die Halteeinrichtung 5’ modifiziert
ist. Die Halteeinrichtung 5’ umfasst Leisten 6’, die in nut-
förmigen Aufnahmen 8 an dem Kern 2 fixiert sind. Jede
Leiste 6’ umfasst dabei an zwei Längskanten, die sich in
vertikale Richtung erstrecken, zwei parallele Stege 13,
die über eine Bodensteg 14 verbunden sind und eine
nach außen offene Nut ausbilden, die parallel zur Ebene
der äußeren Deckschicht 4 ausgerichtet ist. In diese bei-
den an gegenüberliegenden Seiten angeordneten Nuten
ist jeweils ein Steg 16 eines Halters 7’ eingefügt, der als
leistenförmiges Profil ausgebildet ist. Der Halter 7’ ist mit
einer ebenen Anlagefläche mit einer Innenseite der äu-
ßeren Deckschicht 4 verklebt oder mechanisch befestigt
und umfasst zwei abgewinkelte Stege 15, an denen die
Stege 16 über eine weitere Abwinklung angeformt sind,
so dass die Stege 16 parallel zur Ebene der äußeren
Deckschicht 4 ausgerichtet sind. An den Stegen 16 be-
finden sich nach außen senkrecht zur Ebene der äußeren
Deckschicht 4 hervorstehende Verdickungen 17, die im
Wesentlichen formschlüssig an den Stegen 13 anliegen,
um eine Bewegung der äußeren Deckschicht 4 in eine
Richtung senkrecht zur Ebene der äußeren Deckschicht
4 zu verhindern. In der aus den Stegen 13 gebildeten
Nut der Leiste 6’ befindet sich zudem ein elastisches Ele-
ment 18 in Form einer Dichtschnur, die für eine klem-
mende Fixierung des Halters 7’ an der Leiste 6’ sorgt.
Zudem kann aufgrund der Elastizität des elastischen Ele-
mentes 18 eine geringfügige Bewegung des Halters in
eine Richtung senkrecht zur Längsrichtung der Leiste 6’
und parallel zur Ebene der äußeren Deckschicht 4 er-
möglicht werden, so dass eine Bewegung auch in hori-
zontale Richtung ermöglicht wird, wenn das Füllungse-
lement 1’ beispielsweise in einer Tür eingesetzt wird und
die Leisten 6’ vertikal ausgerichtet sind.
[0017] Auch bei dem in den Figuren 5 und 6 darge-
stellten Ausführungsbeispiel kann die Leiste 6’ an der
äußeren Deckschicht 4 und der Halter 7’ an dem Kern 2
festgelegt sein.
[0018] In Figur 7 ist ein gegenüber den Figuren 5 und
6 modifiziertes Ausführungsbeispiel gezeigt. Die Halte-
einrichtung umfasst Leisten 6", die in nutförmigen Auf-
nahmen 8 an dem Kern 2 festgelegt sind. Jede Leiste 6"
besitzt an zwei Längskanten einen U-förmigen Abschnitt
20, der einen parallel zur äußeren Deckschicht 4 ange-
ordneten Steg 21 aufweist. In dem U-förmigen Abschnitt
20 ist eine nach innen offene Nut ausgebildet, in die ein
Steg 23 an einer Stufe 22 des Halters 7" eingreift. An
dem Stege 23 ist eine Verdickung 24 ausgebildet, die für
ein im Wesentliches formschlüssiges Anliegen in der Nut
des U-förmigen Abschnittes 20 sorgt. Der Halter 7" ist
somit relativ zu der Leiste 6" in einer Ebene parallel zu
Ebene der äußeren Deckschicht 4 verschiebbar.
[0019] Die Füllungselemente 1 und 1’ können von ei-
nem aus Profilen gebildeten Rahmen umgeben sein, bei-
spielsweise an einer Fassade oder einer Tür, und dort
randseitig klemmend oder aufgelegt festgelegt werden.
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Bezugszeichenliste

[0020]

1,1’ Füllungselement
2 Kern
3 Deckschicht
4 Deckschicht
5, 5’ Halteeinrichtung
6, 6’, 6" Leiste
7, 7’, 7" Halter
8 Aufnahme
9 Steg
10 Platte
11 Kopfabschnitt
12 Steg
13 Steg
14 Bodensteg
15 Steg
16 Steg
17 Verdickung
18 elastisches Element
20 U-förmiger Abschnitt
21 Steg
22 Stufe
23 Steg
24 Verdickung

Patentansprüche

1. Füllungselement (1, 1’) für eine Fassade oder eine
Tür, mit einem plattenförmigen Kern (2) aus einem
thermisch isolierenden Material, einer inneren Deck-
schicht (3), die an dem Kern (2) festgelegt ist, und
einer äußeren Deckschicht (4), die über eine Halte-
einrichtung (5, 5’) mit dem Kern (2) verbunden ist,
dadurch gekennzeichnet, dass die Halteeinrich-
tung (5, 5’) mehrere parallele Leisten (6, 6’, 6") um-
fasst, an oder in denen jeweils mindestens ein Halter
(7, 7’, 7") verschiebbar gelagert ist.

2. Füllungselement nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Leisten (6, 6’) parallel zu
einer Längsrichtung des Füllungselementes (1, 1’)
ausgerichtet sind.

3. Füllungselement nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass jeder Halter (7, 7’, 7") an der
zugehörigen Leiste (6, 6’) in Längs- und Querrich-
tung der Leiste (6, 6’, 6") verschiebbar ist.

4. Füllungselement nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Halter (7, 7’, 7") in eine Richtung senkrecht zur Ebe-
ne der äußeren Deckschicht (4) im Wesentlichen
formschlüssig an der Leiste (6, 6’) geführt ist.

5. Füllungselement nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Leisten (6, 6’, 6") in einer Aufnahme (8) an dem Kern
(2) eingebettet sind.

6. Füllungselement nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Halter (7, 7’, 7") an der äußeren Deckschicht (4) be-
festig vorzugsweise verklebt sind.

7. Füllungselement nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Halter (7) als Clipshalter ausgebildet sind.

8. Füllungselement nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Halter (7’) aus
leistenförmigen Profilen gebildet sind, die mit min-
destens einem Steg (16) in eine Nut einer Leiste (6’)
eingreifen.

9. Füllungselement nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der mindestens eine Steg (16)
parallel zur Ebene der äußeren Deckschicht (4) aus-
gerichtet ist.

10. Füllungselement nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zwi-
schen der Leiste (6’) und dem Halter (7’) ein elasti-
sches Element (18), insbesondere eine Dichtschnur,
vorgesehen ist.
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